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Ab dem 
01. Oktober 2008  
neuer Hausarztvertrag 
 
 
 
 
 
Teilnahmeberechtigt:  
Alle Versicherten der 
Knappschaft, ohne  
Altersbeschränkung 
 
 
 
 
Hausarzt leitet Teil-
nahmeerklärung des 
Versicherten an die KV 
Nordrhein weiter 
 
 
 
 
Praxisgebühr muss er-
hoben werden 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teilnahmevoraus-
setzungen für Ärzte 
 
 
 

 
 
 

Informationen zum Vertrag über die hausarztzentrierte Versor-
gung gemäß § 73b SGBV mit der Knappschaft 
 
Die AG Vertragskoordinierung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
hat im Namen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) einen bundesweiten 
Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung mit der Knappschaft geschlossen, 
der am 1. Oktober 2008 in Kraft tritt. Ziel des Vertrages: Durch eine konsequente 
Wahrnehmung von zentralen Koordinations- und Steuerungsaufgaben durch den 
Hausarzt soll die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung wei-
ter optimiert werden.  
 
Welche Versicherten können teilnehmen? 
 
Teilnahmeberechtigt sind ohne Altersbeschränkung alle Versicherten der Knapp-
schaft. Die Patienten verpflichten sich per Einschreibung, für vertragsärztliche 
Leistungen zuerst den gewählten Hausarzt zu konsultieren und fachärztliche oder 
stationäre Leistungen nur auf Überweisung dieses Hausarztes in Anspruch zu 
nehmen. Hiervon ausgenommen ist die Behandlung durch Augen- und Frauen-
ärzte, die Inanspruchnahme des Kinderarztes bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr, bereits genehmigte psychotherapeutische Behandlungen, Behandlung durch 
Ärzte im Rahmen von DMPs und die Behandlung am Urlaubsort, im Vertretungs-
fall sowie im Rahmen von Notdiensten. 
 

Bitte beachten Sie: Der teilnehmende Hausarzt muss zur Einschreibung des Pa-
tienten die unterschriebene Teilnahmeerklärung des Versicherten an die Kassen-
ärztliche Vereinigung Nordrhein weiterleiten. Die KV Nordrhein bearbeitet diese 
zentral. Die Adresse der KV ist auf den Teilnahmeerklärungen vermerkt, die Do-
kumente dürfen nur in farbiger Ausführung per Post dorthin geschickt werden.  
 
Sind die Versicherten von der Praxisgebühr befreit? 
 
Eine Befreiung von der Praxisgebühr für Versicherte der Knappschaft erfolgt 
nicht. Die Erhebung der Praxisgebühr erfolgt wie gewohnt für die ambulante ärzt-
liche Versorgung. 
 
Welche Voraussetzungen müssen Sie als Arzt erfüllen, um am Ver-
trag teilnehmen zu können? 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Ärzte gemäß § 73 SGB V, die die nachfolgend beschriebenen Qualitätsanforde-
rungen und Aufgaben des Vertrages erfüllen:  
 

� Teilnahme an jährlichen Fortbildungen gem. § 95d Abs. 3 SGB V, zu min-
destens einem der folgenden Themen: Patientenzentrierte Gesprächsfüh-
rung, psychosomatische Grundversorgung, Palliativmedizin, allgemeine 
Schmerztherapie, Geriatrie. 

 

� Jährliche Teilnahme an einem anerkannten Qualitätszirkel zur Arzneimittel-
therapie sowie Einhaltung der vereinbarten vertraglichen Grundsätze des 
Arzneimittelmanagements. 

� Praxisinternes Qualitätsmanagement 
� Behandlung der teilnehmenden Versicherten nach evidenzbasierten, praxis-

erprobten Leitlinien für die hausärztliche Versorgung 
� Beteiligung an Disease-Management-Programmen der Knappschaft 
 

� Anwendung von zertifizierter Praxissoftware 
 

� Verpflichtung zur Einschreibung in das elektronische Mailing der Vertrags-
partner (E-Mail) 
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Aufgaben der  
teilnehmenden Ärzte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergütung erfolgt  
außerhalb der Ge-
samtvergütung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilnahmeantrag:  
Abteilung Qualitätssi-
cherung der KV Berlin 
 
 
Ansprechpartner  
 

Ihre Aufgaben als teilnehmender Arzt: 
 
� Förderung der Teilnahme von Versicherten an gesetzlichen Vorsorge- und 

Früherkennungsuntersuchungen durch individuelle Beratung 
 

� Prüfung, ob anstelle einer geplanten stationären Behandlung auch eine am-
bulante Behandlung durchgeführt werden kann  

� Optimierung der Versorgung des teilnehmenden Versicherten durch ausrei-
chende, zweckmäßige und wirtschaftliche Arznei-, Heil-, und Hilfsmittelver-
ordnungen; Verpflichtung zur Teilnahme am Arzneimittelmanagement dieses 
Vertrages (u.a. Beachtung von Rabattverträgen, vorrangige Verordnung von 
Leitsubstanzen, Beachtung von Therapiehinweisen); dieses Arzneimittelma-
nagement wird voraussichtlich ausgebaut. 

� Durchführung von Hausbesuchen bei medizinischer Notwendigkeit  
� Im Bedarfsfall Informationsaustausch mit dem behandelnden Krankenhaus 

bzw. Krankenhausarzt 
 

� Information der teilnehmenden Versicherten über DMPs und besondere Ver-
tragsangebote bei erforderlicher Weiterbehandlung (die Knappschaft führt 
bedarfsweise Kampagnen zur Information über DMPs durch) 

� Service für Versicherte der Knappschaft 
- Terminsprechstunde 
- Wartezeiten in der Sprechstunde möglichst auf 30 Minuten begrenzen 
- Terminvergabe nach Dringlichkeit möglichst innerhalb von 3 Tagen 
- Bedarfsweise Vermittlung von Facharztterminen 

 
Vergütung: 
 
Die zusätzlich vereinbarte Vergütung erfolgt außerhalb der Gesamtvergütung. 
Die am Vertrag teilnehmenden Hausärzte können nachfolgende Leistungen ab-
rechnen: 
 

Leistung SNR Vergütung
Übernahme und Erfüllung der besonderen Aufgaben 
dieses Vertrages (einmal pro Quartal bei einem Arzt-
Patienten-Kontakt) 

81110 9 € 

Für jeden Versicherten, der im Rahmen der Kampag-
nenzeit vom Hausarzt wirksam in ein DMP einge-
schrieben wird (hierzu wird es, wenn die Knappschaft 
eine Kampagne durchführt, eine gesonderte Informati-
on geben) 

81111 12 € 

 

Weitere Informationen und Teilnahmeunterlagen: 
 
Alle Unterlagen zum Vertrag finden Sie auf der Internetseite der KV Berlin unter  
www.kvberlin.de. 
 
Ihre Teilnahme können Sie ab sofort mit der Teilnahmeerklärung bei der KV Ber-
lin, Abteilung Qualitätssicherung, beantragen. Zusammen mit Ihrer Teilnahme-
bestätigung werden Ihnen von der Abteilung Qualitätssicherung auch Teilnah-
meerklärungen für Ihre Patienten zugeschickt.   
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Service-Centers der  
KV Berlin unter der Telefonnummer 31003 - 999 gerne zur Verfügung. 

http://www.kvberlin.de/

	Informationen zum Vertrag über die hausarztzentrierte Versorgung gemäß § 73b SGBV mit der Knappschaft 

